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XI Das Heimatrecht der Pfarrkapläne.) Um die
Gemeindeangehörigkeit oder das ſogenannte „Heimatrecht“ der
Pfarrkapläne (Cooperatoren) 3u beurtheilen, müſſen wir das
Heimatgeſetz ezember 1863 ins Age faſſen, welches
um 10 QAutet „Definitiv angeſtellte Hof⸗, Staats Landes
und öffentliche Fon  eamte, E nd öffentliche Lehrer
erlangen mit dem nitritte ihre mite das Heimatrecht In der
Gemeinde, In welcher ihnen ihr ſtändiger mtöſitz angewieſen
wird.“ Es entſteht nun die rage, ob die Pfarrkapläne Unter
die Kategorie der un dieſem Paragraphe geda  en Geiſtlichen e⸗
hören. Uns erſcheint dieſe geſetzliche Beſtimmung ſo klar und
einfach, daß C(8 un. gar nicht eifallen kann, das Heimatre
der Pfarrkapläne In der Gemeinde thre Anſtellungsortes In
Zweifel 3u ziehen; glei  0 Aber hat ſie auch Auffaſſungen CTL

fahren, In olge welcher dieſes Heimatrecht beſtritten wurde
So wurde eltend gemacht, daß den Cooperatoren eine
definitive Anſtellung m zukomme, da ſie Hilfsprieſter
ſeien; daß ihnen ferner der ändige Amtsſitz fehle, indem ſie
nach elteben des Biſchofs verſetzt werden können (ad nutum

amovibiles.) Das Miniſterium des Innern hat nun aus
nid eines ſpeziellen Falles mit der Entſcheidung vom 3
2  Ianner 875 868 erkannt, daß Pfarrkapläne an ihrem An⸗
ſtellungsorte den ſtändigen Amtsſitz um Sinne des des
Heimatgeſetzes ezember 1863 Aben und demnach mit
dem Antritte thre Dienſtpoſtens das ortige Heimatrecht wer
ben. Da das Heimatgeſe vom ezember 1863 ſeine Giltig
keit auf alle Im Reichsrathe bertretenen Königreiche und Länder
erſtreckt, iſt mit der citirten Miniſterialentſcheidung eine

1IS.ſchnur für dieſes 5 Ländergebiet gegeben.

XII Das aktive a  re der Pfarrkapläue
für die Gemeinde und Landesvertretung.) Die rage
bom ktiven Wahlrechte der Cooperatoren für die Gemeinde— und
Landesvertretung iſt nach den einzelnen für die betreffenden


